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Kunſt
Adolf v Menzel hat an ſeiner auf dem Dreifaltigkeits Friedhof

befindlichen Ruheſtätte ein Grabmal erhalten das in aller Stille von
ſeiner Familie übernommen wurde Das aus dem Atelier von W Sipper
ling hervorgegangene Monument iſt aus norwegiſchem Labrador Granit
gefertigt Jn einer von machtvoller Granitwand überſchatteten Niſche
erhebt ſich auf einem Sockel die Bronzebüſte des Meiſters Sie iſt ein
Abguß der in der Nationalgalerie ſtehenden Büſte Menzels eines viel
bewunderten Werkes von Reinhold Begas welche das Bild des großen
Künſtlers in vollem Realismus wiedergibt Das Grab des neben ſeinen
Eltern ſchlummernden Meiſters bezeichnet eine einfache Granitplatte mit
der ſchlichten Jnſchrift Adolf von Menzel geb 8 Dezember 1815 geſt
9 Februar 1905

Ein Roſegger Vrunnen Eine Anzahl von Verehrern Peter
Roſeggers und zwar zumeiſt Angehörige des Deutſchen Reiches haben ſich
vereinigt um dem Dichter der Steiermark eine charakteriſtiſche Ehrung zu
bereiten Es ſoll in Kapfenberg der Ortſchaft die den Eingang des

en beherrſcht alſo auf dem Mutterboden der meiſten Roſeggerſchen
Figuren ein monumentaler Brunnen errichtet werden der das Weſen des
Waldpoeten künſtleriſch zum Ausdruck bringt Der ſteiriſche Budhauer
Hans Brandſtetter ein inniger Freund Roſeggers hat vom Komitee den
Auftrag erhalten das Denkmal auszuführen Brandſtetter hält eine Szene
aus der bekannteſten Dichtung Roſeggers aus den Schriften des Wald
ſchulmeiſters feſt auf einem mächtigen Felsblock aus dem die den
Brunnen ſpeiſenden Quellen rieſeln ſitzt der Waldſchulmeiſter dem der
Künſtler Roſeggers Züge und Haltung gab gerade in dem Augenblicke
da er mit einem Rehlein Zwieſprache hält Das Denkmal ſoll gegen Ende
Oktober dieſes Jahres feierlich enthüllt werden

Das Grabdenkmal Leos XIII im Lateran iſt am 9 d M
ſeiner Hüllen entkleidet und allgemein ſichtbar geworden Das Grab
denkmal iſt eine einheitliche künſtleriſche Arbeit von einer Höhe von 9 und
einer Breite von 5 Metern Der Schöpfer iſt der Bildhauer Giulio
Tadolint der hier ein künſtleriſches Vermögen geäußert hat das dem des
Bernini und Canova nach Art und Höhe ſehr nahe ſteht Jm beſonderen
iſt das erkennbar in den beiden allegoriſchen Marmorfiguren die den
Sarkophag flankieren und in der Geſtalt Leos XIII die über dem
Sarkophage thront Die Allegorien ſtellen dar die Kirche wie ſie den
Fuß auf den Erdball geſtützt trübſelig über den Tod eines ihrer größten
Söhne ſinnt ſowie einen Arbeiter einen von den vielen tauſend Pilgern
die in danktbarer Verehrung des Verfaſſers der ſozialpolitiſch liberalen
Enzyklika Rerum novarum nach Rom gekommen ſind und ſeinen Segen
erfleht haben Die gleichfalls in Marmor ausgeführte Geſtalt Leos XIII
vergegenwärtigt ihn in der Stellung in der ihn die jedesmal bei ſeinem
Erſcheinen die mächtige Peterskirche bis auf die letzte Ecke füllenden Be
wohner urbis et orbis des öfteren geſehen haben auf der sedia gestatoria
angetan mit den ebenſo koſtbaren wie erdrückend ſchweren Pontifikal
gewändern wie er den ſeinen Kopf mit den wohlwollenden mnuyſtiſch
geiſtvollen Zügen eiporhebt und die Rechte ausſtreckt um die Menſchen
zu ſegnen Das Denkmat iſt im ganzen wie im einzelnen eine ſehr ſorg
ſam ausgeführte ausgezeichnete Arbeit

Ein nationales Departement der ſchönen Künſte ſoll in
Waſhington geſchaffen werden um die Kunſt in Amerika in großem
Maßſtabe zu fördern An ſeiner Spitze ſoll kein Künſtler ſondern ein
Mann von hervorragenden adminiſtrativen Fähigkeiten ſtehen Dem neuen
Amt wird die Errichtung öffentlicher Gebäude die Anlegung von Parks
die Erbauung von Muſeen und Kunſtgalerien unterſtehen Ferner ſoll es
die Aufſicht über die Kunſtſchulen Kunſtgalerien und Muſiklehranſtalten
haben Das in Waſhington zu errichtende Athenäum iſt als eine Hoch
ſchule für alle Künſte gedacht Die größte nationale Kunſtgalerie ſoll in
Waſhington erbaut werden und von dort aus werden Gemälde und andere
Kunſtwerke für beſtimmte Zeit nach anderen Städten gebracht und in ihnen
ausgeſtellt werden Das National Muſik Konſervatorium wird auch eine
aus hervorragenden Künſtlern zuſammengeſtellte Kapelle aufweiſen die bei
Konzerttouren im ganzen Lande gegen ein geringes Entree die Werke der
beſten Komponiſten aufführen ſoll Zur Verwirklichung dieſer großartigen
Pläne ſoll der Kongreß zunächſt fünf Millionen Dollar bewilligen

Wiſſenſchaft
Perſonalien Die alademiſche Trauerfeier für Profeſſor Kuno

Fiſcher findet am 23 Juli im großen Saale der Stadthalle zu Heidel
berg ſtatt An der mediziniſchen Fakultät der Univerſität Heidelberg
habilitierte ſich Dr Euler als Privatdozent Der außerordentliche
Profeſſor der Aſtronomie Meteorologie und Phyſik in Tübingen Dr Karl
Waitz iſt zum ordentlichen Honorarprofeſſor ernannt worden Zum
etatsmäßigen Profeſſor für höhere Mathematik an der techniſchen Hochſchule
in Hannover iſt Dr Karl Wieghardt bisher Extraordinarius an der
techniſchen Hochſchule in Braunſchweig ernannt worden Der deutſche
ſozialiſtiſche Schriftſteller Michels hat ſich nach beſtander Probevorleſung
an der Turiner Univerſität als Privatdozent für Nationalökonomie habilitiert

Der bisherige außerordentliche Profeſſor in der philoſophiſchen Fakultät
der Unwerſität in Göttingen Dr Ludwig Prandtl iſt zum ordentlichen
Profeſſor in derſeilen Fakultät ernannt worden Der Aſtronom
Dr hon causa Ernſt Kayſer in Danzig Ehrenmitglied der dortigen
Naturſorſchenden Geſellſchaft iſt im Alter von 78 Jahren geſtorben

Die Wellmannſche Nordpol Expedition wird noch ehe ſie
ihre waghalſige Fahrt begonnen hat vom Unglück heimgeſucht Wie aus
Spitzbecgen via Tromſö gemeldet wird hat ein heftiger Sturm die Ballon
halle ſtart beſchädigt Obwohl der Ballon ſelbſt Apparat und Aus
rüſtungsgegenſtände unverſehrt geblieben ſind wird möglicherweiſe doch da
das Gebäude einer zeitraubenden Ausbeſſerung unterzogen werden muß
eine Verzögerung der für Anfang Auguſt m Ausſicht genommenen Auf
fahrt eintreten Vielleicht trägt auch dieſer neuerliche Vorfall dazu bei
dem kühnen Forſcher der ſich durch das unglückliche Schickſal des am
11 Juli 1897 aufgeſtiegenen Lujtjchijfers Andrée nicht abſchrecken laſſen

will eine Berückſichtigung der ernſten Bedenken die von wiſſenſchaftlichen
Meteorologen gegen das Unternehmen geltend gemacht werden ratſam er
ſcheinen laſſen Tatſächlich wäre die Fahrt Wellmanns ganz abgeſehen
von der Gefahr für das Leben des Forſchers und ſeiner Begleiter ſo gut

ie zwecklos und das Ergebnis nahezu wertlos da Wellmann infolge des
faſt völligen Fehlens bezw Verſagens aller Orientierungsmittel ſehr leicht
in die Lage kommen kann ſich und andere darüber zu täuſchen ob er
wirklich den Pol erreicht hat oder nicht

Eine neue Südpolarexpedition Wie aus Paris gemeldet
wird plant Profeſſor Charcot eme zweite franzöſiſche Südpolarexpedition
Dieſe ſoll mit Unterſtützung der franzöſiſchen Akademie der Wiſſenſchaften
ausgerüſtet werden Charcot will ein beſonderes Expeditionsſchiff bauen
laſſen und dann zunächſt den von der Schweizeriſchen Expedition entdeckten
reichen Foſſilienlagern am Mount Braunsfield und auf der SeymorJnſel
einen Beſuch abſtatten Nach Bergung der Sammlung ſollen die Arbeiten
der erſten franzöſiſchen Expedition fortgeſetzt werden Die Reiſe wird dann
in das unbelannte Gebiet ſüdlich von Soube Land gehen

Das Rätſel des Mars Der zur Beobachtung jetzt beſonders
günſtige Stand des Planeten Mars hält die ganze wiſſenſchaftliche Welt
in Spannung und täglich erwartet man eine endgültige Entſcheidung der
Frage ob unſer himmliſcher Nachbar bewohnt iſt oder nicht Schiaparelli
hat ſich ausführlich über die Möglichkeit einer Marsmenſchheit geäußert
iſt aber ſtreng auf dem Boden unſeres tatſächlichen Wiſſens geblieben
Ein anderer bedeutender Aſtronom der aber feſt an das Vorhandenſein
von Marsmenſchen glaubt iſt der Franzoſe Camille Flammarion Er
geht in ſeinen Ausführungen noch etwas weiter Jn einer Unterredung
mit einem franzöſiſchen Journaliſten erklärt er der Mars müſſe ein gerade
zu idealer Aufenthaltsort ſein Das Wetter dort iſt immer gleichmäßig
ſchön Zwiſchen den Frühjahrs und Herbſtäquinoktien gäbe es an dem
Marshimmel nie eine Wolke Regen und Stürme kämen in dieſer Zeit
auch nicht vor kurz der Mars ſei das himmliſche Monte Carlo Daß
es ſo ſchwer iſt ſcharfe Photographien vom Mars zu nehmen führt der
Gelehrte auf die Undurchſichtigkeit unſerer Atmoſphäre zurück während die
des Mars ſtets gleichmäßig klar und hell ſei Infolge der weniger dichten
Atmoſphäre und des geringeren Gewichts des Planeten der nur 38 Proz
des Erdgewichts betrage ſeien alle Gegenſtände auf dem Mars außer
ordentlich leicht Ein Menſch der bei uns 70 Kilo wiegt würde auf dem
Jdealplaneten kaum 26 Kilo aufweiſen Daraus daß das Marsjahr
687 Tage hat alſo faſt doppelt ſo lang iſt wie ein Erdenjahr ſchließt
Flammarion daß alle Entwickelung dort langſam vor ſich gehe und das
Leben ſelbſt ruhiger verlaufen müſſe als bei uns Ueber die Kanäle
äußert ſich der Aſtronom recht vorſichtig Er behauptet nicht daß es
unbedingt Werke von Menſchenhand ſein müßten ſondern läßt auch die
Möglichkeit natürlicher Bildung zu Er vergleicht ſie mit dem Aermel
kanal oder dem Kanal von Moſambique Freilich könnten dieſe natür
lichen Bildungen durch Menſchenhände reguliert ſein Jn letzter Zeit
haben verſchiedene Beobachter leuchtende Flecken auf der Marsoberfläche
geſehen und in manchen Kreiſen wurde die Behauptung aufgeſtellt es
handele ſich um Lichtſignale die die Marsbewohner uns geben wollten
Flammarion ſtellt dies ganz entſchieden in Abrede und erklärt die leuch
tenden Punkte für ſchneebedeckte Bergſpitzen die im Sonnenſchein aufblitzen
Auch Flammarion iſt der Anſicht daß es uns gelingen kann eine Ver
bindung entweder durch Lichtſignale oder durch drahtloſe Telegraphie oder
durch ein heute noch nicht erfundenes Verfahren mit dem Mars herzu
ſtellen

Das Nervenſyſtem der Pflanzen Profeſſor
namhafter indiſcher Geiehrter hat ein intereſſantes Buch Plant Reponſe
Pflanzenantwort geſchrieben in dem er völlig neue Jdeen über die
Empfindungefähigkeiten der Pflanzen entwickelt Auf Grund langfähriger
Beobachtungen ſucht Boſe nachzuweiſen daß gewöhnliche Pflanzen ſo
ſtimuliert und erregt werden können daß man bei ihnen alle Eigenheiten
der Reaktionen die höchſt differenzierte tieriſche Gewebe zeigen verfolgen
kann Die Leitungskanäle der Pflanzen korreſpondieren mit den tieriſchen
Nerven und übertragen den Ecrregungszuſtand Profeſſor Voſe nimmt
nun an daß die Pflanzen ein Nervenſyſtem beſitzen und wie die Tiere
beim Tode eine Kontraktion zeigen der nach einiger Zeit ein paſſives Nach
laſſen der Spannung der Gewebe folgt

Literatur
Zur Ausbreitung der römiſchen Kirche im proteſtantiſchen

Deutſchland beſonders in der preußiſchen Provinz Sachſen
betitelt ſich die von Dr Carl Fey verfaßte Flugſchrift 249/50 des Evan
geliſchen Bundes Leipzig 1907 in Kommiſſion der Buchhandlung von
Carl Braun 60 Pfg welche ſchon wegen der Wichtigkeit des darin be
handelten Gegenſtandes Beachtung verdient Entſtehen doch neuerdings
in bisher rein evangeliſchen Gegenden klatholiſche Gemeinden oder wie der
amtliche Ausdruck lautet Miſſionen gerade als ob die Proteſtanten
den Heiden gleich zu achten wären Dieſe Beobachtung läßt ſich ebenſo
in Brandenburg und Württemberg machen wie in der Provinz Sachſen
Seit 1690 hat ſich in dieſer Prootnz wo abgeſehen vom Eichsfeld und
der Umgegend von Erfurt damals kaum ein Katholik zu finden war ein
völliger Umſchwung der Verhältniſſe vollzogen und beſonders ſeit dem
Jahre 1849 hat der Boniſfatiusverein welcher im Jahre 1905 allein
233 842,66 Mk für mehr als 90 ktatholiſche Gemeinden dieſer Provinz
aufgewendet hat eine Miſſion nach der anderen gegründet Auch waren
bereits 1904 in der Provinz Sachſen 34810 tatholiſche und polniſche
Sommerarbeiter ſogen Sachſengänger

Wer ins Nordſeebad will der ſei auf die ſoeben im Verlage
von Eduard Hampe in Bremen erſchienene neue Bäderkarte der Nord
ſeeküſte von Fritz Bünting aufmerkſam gemacht Die ſchöne vielfarbige
Karte im Maßſtab 1 400 000 umfaßt das Gebiet von der holländiſchen
bis zur däniſchen Grenze und enthält alle Dampferverbindungen zwiſchen
dem Feſtland und ſämtlichen Jnſeln alle Leuchtfeuer alle Rettungs und
Funkentelegraphie Stationen etc ſowie eine vorzüglich ausgeführte Flaggen
und Signalkarte Ein effektvoller Umſchlag mit dem RoteſandLeuchtturm
gibt der ſehr zu empfehlenden Karte auch ein würdiges äußeres Kleid
Sie iſt auf bequemes Taſchenformat geſalzt und zu dem billigen Preiſe

J C Boſe ein

von 50 Pfg durch alle Buchhandlungen zu beziehen eventuell wende man
ſich direkt an den Verleger

Theater und Rnſik
Shakespeares Walddichtung Wie es ench gefällt gehört

zu den ſchönſten Erfindungen der Phantaſie dieſes Genius Die Komödie
die an Reichtum des Witzes und der Laune dem Mittſommernachtètraum
nichts nachgibt und den vertriebenen Herzog mit ſeinen Getreuen im
Ardenner Walde zetgt erſcheint ſeit langer Zeit in Deutſchland zum erſten
Mal wieder auf der Bühne Jm Harzer Bergtheater dürſte die
Dichtung einen völlig neuen Reiz ausüben Sie wird zunächſt am 16 und
18 Juli um 7 Uhr am Montag den 22 ds Mts um 4 Uhr gegeben

Ernſt von Wolzogen hat eine politiſche Komödie Unjamwewe
die im Jahre 1897 nur ein kurzes Bühnendaſein friſten konnte einer teil
weiſen Umarbeitung unterzogen und ihr den Titel Kolonialpolitit
gegeben Jn dieſer neuen Faſſung wird das Werk Anfang Auguſt im
Kurtheater zu Friedrichroda und zu Anfang der Winterſpielzeit im Mainzer
Stadttheater ſowie am Reſidenztheater in Wiesbaden in Szene gehen Das
Stück iſt im Verlag von Entſch erſchienen

Dem Theaterdirektor VBeerbohm Tree wurde wie das B T
aus ſicherer Ouelle erfährt der Kronenorden dritter Klaſſe und
inem Freunde Trees dem Konſul Grein der ſich um das Zuftande
kommen des Berliner Gaſtſpiels lebhaft bemüht hatte der Rote Adler
orden vierter Klaſſe verliehen Die erhaltene Auszeichnung wird
wenn ſie auch nicht gerade von hoher Ordnung iſt Herrn Beerbohm Tree
doch vielleicht ein wenig über die ablehnende Haltung tröſten die die
Berliner Kritik ihm gegenüber einzunehmen gezwungen war

Für das 7 Deutſche Sängerbundesfeſt in Bredlan hat
der Breslauer Vildhauer und Lehrer an der Kgl Kunſtſchule Prof Theodor
von Goſen eine Feſtmedaille geſchaffen die in der Kunſtanſtalt von Lauer
in Nürnberg geprägt iſt Die Platte der in Bronze ausgeführten Medaills
hat einen Durchmeſſer von 7 Zentimeier und eine Stärke von 3 Millimeter
und zeigt auf der Vorderſeite die 6 Zentimeter groß ausgeführte ziemlich
hoch reliefierte Figur der Muſe des Geſanges im linken Arm eine Lyra
in der rechten Hand einen Lorbeerzweig haltend An der Peripherie
befindet ſich die Umſchrift VII Deutſches Sänger Bundesfeſt in den
Raum zwiſchen Figur und Umſchrift iſt das Datum Breslau 1907 ein
gefügt Die Rückſeite der Medaille bedeckt das mit einem Lorbeergewinde
umrankte Breslauer Wappen Das kleine Kunſtwerk wird eine Feſtgabe
für alle am Feſtzuge beteiligten Fahnen 800 bilden und dieſen beim
Einmarſch auf den Feſtplatz von den Ehrenjungfrauen angeheftet werden

Vom Grillparzer Preis Wir hatten bereits mitgeteilt daß der
diesjährige öſtreichiſche Grillparzer Preis in erſter Reihe Ludwig Ganghofer
zuteil werden würde Jetzt wird uns aus Wien geſchrieben daß für den
zweiten GrillparzerPreis Karl Schönherr der betannte Verfaſſer des
Sonnwendtag in Ausſicht genommen ſei

Die berühmte Wagner Sängerin Frau Amalie Materna
die ſeit ihrem Rücktritt von der Bühne in Wien als geſchätze Lehrerin der
Geſangsktunſt wirkt vollendete Mittwoch ihr ſechzigſtes Lebensjahr Amalie
Materna wurde zu St Georgen in Steiermark geboren als Tochter eines
Schullehrers der ſelbſt muſikaliſch die geſangliche Begabung des Töch
terchens früh entwickelte Die ſpätere Wagner Sängerin betrat dann mit
achtzehn Jahren als Operetten und Poſſenſoubrette zum erſten Male die
Bühne des Thaliatheaters in Graz Jm Jahre 1867 wurde ſie ans
Carl Theater in Wien engagiert und 1869 ward Amalie Materna Prima
donna der großen Oper Als Wagner ſie dann in Wien börte ſagte er

Nun habe ich meine Brünnhilde gefunden und im Jahre 1876 ſang
ſie dieſe Rolle in den Bayreuther Feſtſpielen Am 31 Dezember 1894
beſchloß ſie als Eliſabeth im Tannhäuſer ihre Bühnentätigkeit

Eiue neue ſchwediſche Nachtigall Bei ihrem diesjährigen
Sommeraufenthalt in der ſchwediſchen Heimat ſoll Kriſtina Nilſſon
Gräfin de Caſa Miranda eine neue ſchwediſche Nachtigall entdeckt haben
in der zwölfjährigen Reſeda Nyſtröm Die Stimme des jungen Mädchens
hat der berühmten Künſtlerin ein ſolches Jntereſſe abgewonnen daß ſie
für die muſikaliſche Ausbildung des Kindes ſämtliche Koſten übernehmen
zu wollen erklärt hat

Marktbericht
Dienstag den 16 Juli

Lier pro Mandel 0,95 1,00 i Grüne Bohnen p Lt 0,25 0,30 Mk
Butter pro Pfund 1,80 40 Aepfel pro Modl 4
Zwiebeln pro Mandel 0,08 Burnen pro Mdl
Reue Kartoffeln 5 Lt 0,45 0,50 HKirſchen pro Ltr 0,20 25
Blinmentohl pro Stück v,15 40 Erdbeeren pro Ltr 0,75 80
Radieschen 2 Bdch 0,05 Herdelbeeren pro Ltr 0,25 0,59
Kohblradi pro Mdl 0,30 Johannis beeren p Lt 0,39 0,35
Kohlrüben pro Stück Stachelbeeren pro Ltr 0,25 0,30
Mohrrüben pr Mdl 0,08 0,10 Himbeeren pro Ltr 0,80
Weißktohl ver Stück 0,10 0,15 Pflaumenmus p Pfd 0,20 0,25
Rotkohl vro Stück Hetr Pflaumen v Pfd 9, 29Salat 3 Stück 919 Enten pro Stück 3,50 4,00
Wirſingtohl 2 Stück 0,15 Gänſe pro Stück 405 800
Braunkohl pro Stück Kähnchen 1,00 1,25Schoten 5 Liter 0,35 0,45 Hühner vro Stück 75 2,50
Sellerie pro Stück fTaubden vro Paar 080 100Gurken p Mol 1,80 1,40 Kaninchen pro Stück 0,00 0,00

Voransſichtliches Wetter am 17 Juli 1907
Zunächſt Fortdauer des trockenen vielfach heiteren und

warmen Wetters
Oeffentliche Wetter Anſage am 17 Juli

Vielfach heiter nur ſtrichweiſe Gewitter Temperatur nicht
erheblich geänsdert

Waſſerwärme der Saale mitgeteilt vom Flora Bad 16 Juli
18 Grad C
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Amtliche Bekanntmachungen

Pekaunnkmachung
Der unter der Turnhalle der Volksſchule Böllbergerweg 125 nach den

r zu belegene Kellerraum ſoll ſofort oder ſpäter vermirtet
werden

Nähere Auskunft wird im ſtädtiſchen Bureau für Grundeigentum
Marktplatz 20 I erteilt

Der MagiſtratHalle a/éS den 8 Avril 1907

Bekanntimaelzung
Schrebergärten zu verpachten

Die auf dem ehemals Gruneberg ſchen Ackerplane an der Deſſauer
ſtraße angelegien Schrebergärten ſollen ſofort verpachtet werden

Nähere Auskun i

Marktplatz 20 Zimmer Nr 4 erteilt
Halle a den 15 April 1907 Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Das nördliche Einnehmerhäuschen auf der Cröllwitzer Brücke

ſoll vom 1 Oktober 1907 ab zu Geſchäftszwecken vermietet
werden Angebote werden ſchriftlich oder mündlich bis einſchließlich
20 Juli ds Js während der Dienſtſtunden im ſtädtiſchen Bureau für
Grundeigentum Marktplatz 20 I Zimmer Nr 4 entgegen genommen
Dieſe müſſen den beabſichtigten Zweck der Benutzung enthalten der nicht
im Verkauf von Konditorwaren Erfriſchungsgetränken und Fruchtſäften
beſtehen darf

Der MagiſtratHalle a jS ben 4 Juli 1907

HBerkanntmachung
1 Das Städtiſche Muſeum im Eichamtsgebände am Großen

Berlin iſt täglich unentgeltlich geöffnet und zwar an Wochentagen von
11 1 Uhr und Sonntags von 11 bis 2 Uhr

2 Das neue Städtiſche Muſenm in der Moritzburg iſt bis auf
veiteres unentgeltlich geöffnet Mittwochs von 11 bis 1 Uhr und Sonn
jags von 11 bis 2 Uhr

Außerhalb dieſer Beſuchszeiten können die Muſeen im Eichamts
zebäude und in der Moritzburg ſowie der der Stadtgemeinde gehörige
Teil der Burgruine gegen ein Entgelt von 50 Pfg für die Perſon be
ſichtigt werden

Von Vereinen wird wenn mehr als 10 Perſonen das Muſeum be
ſichtigen wollen ein Eintrittsgeld von 20 Pfg für die Perſon erhoben
Schulklaſſen haben pro Schüler 10 Pfg und die ſie begleitenden er
vachſenen Perſonen 20 Pfg zu zahlen

Eintrittskarten ſind bei dem betreffenden Muſeumsdiener zu löſen
Halle a den 25 September 1906 Der Magiſtrat

C 7Ausſayreibung
Die Neupſlaſterung der Bernburgerſtraße auf der Strecke von

der Hermannſtraße bis zur Ludwig Wuchererſtraße ſoll im Wege der
Wettbewerbung vergeben werden

Angebote ſind bis
Montag den 22 Juli er vormittags 10 Uhr

am Sekretariat Zimmer Nr 23 des Wagegebäudes einzureichen woſelbſt
die Bedingungen nebſt Zeichnungen ausliegen und auch die Verdingungs
anſchläge entnommen werden können

Städtiſches TiefbanamtHalle a den 15 Juli 1907
7Auslriyreibung

Die Lieferung von 25800 kg Rundeisen Finlagen für
den Bau des Haupt Sammel Kanals auf der Strecke vom Steg bis zur
Klausbrücke ſoll im Wege der Wettbewerbung vergeben werden

Angebote ſind bis
Montag den 22 Juli vormittags 10 Uhr

im Sekretariat Zimmer Nr 23 des Wagegebäudes einzureichen woſelbſt
die Bedingungen nebſt Zeichnungen ausliegen und auch die Verdingungs
anſchläge entnommen werden können

Halle a den 15 Juli 1907 Städtiſches Tiefbangmt

Ausſchreibung
Die Anfuhr von Schnitt und Boden die Auffüllung und Einebnung

des vorderen Teiles an der Straße der ehemaligen Sandgrube am Schieß
haus Birkhahn enthaltend ca 5500 Cbm ſoll an einen Unternehmer
vergeben werden

Angebote ſind bis 20 Juli er an den Unterzeichneten abzugeben
r Vahro Banmeiſter Ludw Wuchererſtr 5

Nolizei Uerordnung
betreffend das Droſchken Fuhrwejen

in Halle a S
Auf Grund der 88 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30 Jult 1883 Geſetz Sammlung S 195 der
88 5 6 und 15 des Geſetzes über die Polfzei Verwaltung vom 11 März 1850
Geſetz Sammlung S 256 und der s 37 und 76 der Reichsgewerbe
Ordnung wird hierdurch mit Zuſtimmung des Magiſtrats für den Stadt
Bezirk Halle a S folgendes verordnet

F l
A Erlaubnis zum Droſchkenfuhrgewerbe
1 Erlaubniserteilung Wer auf auf öffentlichen Straßen und

Plätzen Droſchken zu jedermanns Gebrauch gegen Entgelt in Betrieb ſetzen
will bedarf hierzu einer von der PolizeiVerwaltung zu erteilenden Er
laubnis in welcher die Anzahl und die Nummern der zu ſtellenden
Droſchken aufzuführen ſind

Die Droſchkenerlaubnis kann verweigert werden wenn
a durch ihre Erteilung eine über bas Bedürſnis hinausgehende Ver

mehrung der Droſchken eintreten würde
der Nachſuchende unzuverläſſig oder nicht unbeſcholten oder nicht im
Beſitze der zum nachhaltigen ordnungsmäßigen Betriebe des Ge
werbes erforderlichen Mittel und eines den Anforderungen ent
ſprechenden Fahrzeuges iſt

2 Erlaubnisentziehung
entzogen werden wenn er

a die Unbeſcholtenhelt oder Zuverläſſigkeit nicht mehr beſitzt die bei
Erteilung der Erlaubnis vorausgeſetzt wurde
die zum nachhaltigen ordnungsmäßigen Betriebe des Gewerbes als
Droſchkenunternehmer erforderlichen Geldmittel nicht mehr nach
weiſen kann

b

Die Erlaubnis kann dem Unternehmer

C 5D

B Yfichten der Aunternehmer
14 Wohnung und Betriebsränume der Unternehmer Der

Unternehmer iſt verpflichtet von jeder Veränderung ſeiner Wohnung oder
der Räumliichkeiten in denen ſeine Droſchlen und Pferde ſtehen der
Polizeibehörde binnen 24 Stunden Anzeige zu machen Der Ort wo
dieſe Betriebsmittel untergebracht werden muß im Gebiete der Halleſchen
Polizeibehörde liegen

2 Verwendung von Kutſchern Zum Fahren von Droſchken
dürfen nur ſolche Kutſcher verwendet werden welche mit dem zur Führung
einer Droſchke berechtigenden Fahrſchein verſehen ſind Ueber die in Dienſt
genommenen Kutſcher iſt ein Verzeichnis in der von der Polizeibehörde
vorgeſchriebenen Form Anlage 1 zu führen aus welchem Name und
Wohnung des Kutſchers ſowie ferner erſehen werden kann welche Droſchke
ein Kutſcher zu jeder Zeit gefahren hat Das Verzeichnis muß dem
revidterenden Polizeibeamten auf Verlangen zu jeder Zeit auf Erfordern
auch in den Dienſträumen vorgelegt und zu dieſem Zwecke nach erſolgtem
Abſchluſſe mindeſtens ein Jahr aufbewahrt werden Wenn der Unter
nehmer die Führung einer Droſchke ſelbſt übernimmt ſo ſinden die in

htenordnnng für die Kutſcher ſeſtgeſehten Beſtimmungen auf
ihn entſprechende Amvendung

3 Jnſtandhaltung der Betriebsmittel Der Unternehmer iſt
für die vorſchriftsmäßige und gute Beſchaffenheit Ausrüſtung und Jnſtand
haltung der Betriebsmittel Droſchken Pferde und Geſchirre verantwortlich

Dondie er Vle

7 r

Er hat allen hierauf bezüglichen polizeilichen Anordnungen unbedingt
Folge zu leiſten

4 Polizeiliche Vorladungen Der Unternehmer iſt verpflichtet
auf Verlangen der Polizeibehörde ſeine Droſchken den mit der Ueber
wachung des öffentlichen Fuhrweſens betrauten Polizeibeamten an einem
vorher beſtimmten Orte zur feſtgeſetzten Zeit vorzujühren den an ihn er
gangenen polizeilichen Vorladungen oder ſonſtigen Aufforderungen pünktlich
nachzukommen und die an ſein Fahrberſonal gerichteten Vorladungen
demſeiben ſofort beim Einrücken in die Droſchkenanſtalt einzuhändigen

5 Ausführung von Droſchkenbeſtellnngen Iſt in dem Hauſe
des Unternehmers oder ſonſt an einem von ihm zur Entgegennahme von
Beſtellungen bezeichneten Orte eine Droſchke beſtellt und der Auftrag an
genommen worden ſo iſt er verpflichtet dafür zu ſorgen daß die Droſchke
zu der von dem Veſteller beſtimmten Zeit pünktlich am vereinbarten Orte
eintrifft ein höheres als das taxmäßige Fahrgeld darf er nicht beanſpruchen

C Betriebsmittel
S 3

Droſchkenarten
Es werden nur mit Fahrpreisanzeigern Taxametern verſehene Droſchken

zugelaſſen

8 4
Zulaſſung von Droſch len

Die Zulaſſung der in Betrieb zu ſetzenden Droſchle iſt davon ab
häng g daß

a ſie den Beſtimmungen der gz 5 und 6 entſpricht
b ein Bedürjnis zur Vermehrung der bereits im öffentlichen Fahr

dienſt verwendeten Droſchken von der Polizeibehörde anerkannt wird
s 5

Allgemeine Beſchaffenheit der Droſchken
1 Aeußere Ausſtattung Zu dem im S 1 genannten Betriebe

werden Landauer Coupés ſowie halbverdeckte Wagen zugelaſſen Dieſe
Fuhrwerke müſſen von gefälliger Form dauerhaft und bequem gebaut
ſauber lackiert anſtändig ausgeſchlagen und gut gepolſtert ſein Sie müſſen
ferner in Patentachſen gehen auf Federn ruhen oder in ſolchen hängen
mit feſtſtehenden Tritten einer kräftig wirkenden Bremsvorrichtung ſowie
mit einer die Verſtändigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher ermöglichenden
Vorrichtung verſehen auch auf dem Fußboden im Winterhalbjahr mit
einem ſauberen Teppich oder einer reinen Strohmatte im Sommerhalbjahr
mit einer abwaſchbaren Decke belegt ſein Landauer und Coupés ſind
mit einem Verdeck zu verſehen welches gutſchließende ſtets vollſtändig
verglaſte Vorder und Seitenfenſter hat die halbverdeckten Wagen müſſen
zum Schutz des Fahrgaſtes hinreichend hohes Schoßleder ſowie ſichere
Seitenlehnen beſitzen Die Räder der Droſchken müſſen mit Kotflügeln
verſehen ſein

Die äußere Lackierung der Wagenkaſten und Geſtelle iſt dunkelblau
mit rot abgeſegten Linien auszuſüthren

Die Laternen ſind auf der Breitſeite mit Scheiben von weißem Milch
glas von 14 em lichter Höhe und 13 em lichter Breite zu verſehen welche
die der Droſchke zugeteilte Nummer 8 em hoch in ſchwarzer Farbe ein
gebrannt oder von der Jnnenſeite aufgemalt tragen

Die Droſchken dürfen nur in ſauberem Zuſtande ausgefahren werden
2 Jnnere Ausfſtattung Zum Wagenausſchlag und Polſterbezug

ſind nur blaues Tuch dunkelbrauner oder dunkelroter Plüſch und ſchwarzes
Leder zuläſſig Die Verwendung von leinenen Ueberzügen oder Schutz
decken irgend welcher Art iſt nicht geſtattet Droſchlen welche den vor
ſtehenden Anforderungen nicht entſprechen ſind durch die Polizei Beamten
ohne weiteres von den Straßen und Plätzen zu entfernen

g 6
Sonſtige Ansſtattung der Droſchken

1 Fahrpreisanzeiger Die Droſchken ſind auszuſtatten mit einem
ſelbſträtigen von der Poltzeibehörde genehmigten Fahrpreisanzeiger Taxa
meter einer aus Eiſenblech gefertigten roten Fahne welche in Verbindung
mit dem Fahrpreisanzeiger ſteht und auf beiden Seiten die Aufſchrift
ſrei in weißen Buchſtaben trägt ſowie einer zur Beleuchtung des Fahr

preisanzeigers dienenden Laterne mit grünen Seitenſcheiben und einer
weißen Vorderſcheibe

2 Numerierung An jeder Droſchke muß die ihr zugeteilte
Nummer an der Rückwandtafel des Wagenkaſtens und zu beiden Seiten
an der Bockſitztafel auf weißen Feldern in ſchwarzer Oelfarbe in einer
Höhe von wenigſtens 8 em angeſchrieben ſein Anlage II

3 Mitzuführende Gegenſtände Jm Jnnern jeder Droſchke
muß ein in ordnungémäßigem leſerlichem Zuſtande befindliches Exemplar
der Taxe vorhanden ſein Ferner hat der Kutſcher wenigſtens 6 Druck
ſormulare für Beſchwerden nach dem von der PolizeiVerwaltung ange
gebenen Muſter Anhage III ſtets bei ſich zu führen Die Taxe iſt in
einer an der Rückwand der Droſchke befindlichen Taſche in der Weiſe unter
zubringen daß aus dieſer die in ſchwarz gedruckte Aufſchrift Taxe ſicht
bar hervorragt Endlich müſſen bei jeder Droſchke eine Blechmarke mit
der Droſchtennummer ſowie 6 Beſtellzettel und 6 Beſtellgegenmarken nach
den polizeilich vorgeſchriebenen Muſtern verwahrt werden Jn den halb
verdeckten Wagen iſt eine gut erhaltene ſaubere Reiſedecke für die Fahr
gäſte mitzuführen

S 7

Prüfungéſtempel Droſchkennummer
1 Prüfungsſtempel Die Droſchken ſind der Polizeibehörde zur

Prüſung vorzuführen und werden nach der Zulaſſung mit einem Prüfungs
ſtempel an dem Wagenktaſten verſehen

2 Droſchkennummer Für jede zugelaſſene Droſchke wird dem
Unternehmer von der Polizeibehörde eine Nummer erteilt welche nach den
Vorſchriften der 88 5 und 6 an der Droſchlke anzubringen iſt Die erteilte
Nummer gilt als verfallen und kann von der Polizeibehörde eingezogen
werden wenn eine Droſchie länger als 14 Tage ohne Genehmigung nicht
im Betriebe oder wenn ſie verpfändet oder ſonſt aus dem Veſitze des
Konzeſſionars gekommen iſt

3 Veränderung des Prüfungsſtempels und der Droſchken
nummer Der Prüſungsſtempel ſowie die einer Droſchke erteilte und
den Vorſchriften dieſer Verordnung entſprechend angebrachte Nummer
dürfen ohne beſondere Genehmigung der Polizeibehörde weder entfernt noch
verdeckt werden Namentlich iſt die willkürliche Uebertragung der Nummer
einer Droſchke auf eine andere verboten

s 8
Beſchaffenheit der Pferde und Geſchirre

Die Droichten lönnen ein und zweiipännig gefahren werden
Die Pferde müſſen für den öffentlichen Fuhrbetrieb vollkommen

tauglich ſein und dürfen erſt dann zur Beſpannung einer Droſchke verwendet
werden wenn ſie dem Gewerbe Polizei Kommiſſariat vorgeſtellt und vom
Stadttierarzt für tauglich zum öffentlichen Fahrdienſt befunden worden
ſind Als untauglich gelten insbeſondere Pferde weiche mit Schäden be
haftet ſind Anſtoß erregendes Aeußere beſihen unkräftig lahm abgetrieben
oder in ſchlechtem Futterzuſtande ſind oder ſteife Vorderbeine haben

Die Geſchirre müſſen aus Leder gearbeitet ſein gut paſſen dauer
haft und von gefälligem Ausſehen unbeſchädigt ſtets ſauber und in gutem
Zuſtande erhalten ſein

Es ſind nur Sielen oder ſogenannte engliſche Geſchirre von beſter Be
ſchaffenheit nicht Spitzkumte zuläſſig Zum Zudecken der Pferde auf den
Halteplätzen oder ſonſt beim Halten dürfen nur reinliche nicht zerriſſene
oder auffällig geflickte Decken benutzt werden

s 9
Außerbetriebſtellung von Fuhrwerken

1 Außerbetriebſtellung im Wege des Zwanges Droſchken
deren Beſchaffenheit den Vorſchriften der K 5 und 6 nicht genügt werden
polizeilich unter Entfernung des Prüfungeſtempels außer Betrieb geſtellt
und zwar entweder für immer oder auf Zeit Wenn der Fahrtpreisanzeiger
Störungen aufweiſt und dieſelben nicht alsbald beſeitigt werden können
ſo hat der Unternehmer hiervon innerhalb 24 Stunden der Polizeibehörde
Anzeige zu machen die Droſchke darf bis zur Beſeitigung der Mängel
oder bis zur Beſchaffüng eines anderen brauchbaren Apparates nicht im
Betriebe verwendet werden Einzelne Ausſtattungsgegenſtände wie Sitz
kiſſen und dergleichen welche polizeilich als unbrauchbar bezeichnet werden
dürſen erſt nach genügender Jnſtandſeynng wieder benutzt werden

2 Wiederzulaſſung Die auf Zeit außer Betrieb geſtellten
Droſchken dürfen nur mit Erlaubnis der Polizeibehörde der ſie zu dieſem
Zweck vorzuführen ſind wieder in Betrieb geſtellt werden Dasſelbe gilt
von den Fällen in denen ein Fahrpreisanzeiger durch einen anderen
erſetzt iſt

3 Veränderung in den Betriebsmitteln Unternehmer welche
Droſchken aus dem Berriebe zurückziehen oder in den Beſitz eines anderen
übergehen laſſen haben hiervon der Polizeibehörde binnen 24 Stunden
Anzeige zu machen und die Droſchken auf Anfordern behufs Beſeitigung
des Prüfungsſtempels der Polizeibehörde vorzuführen

m v V v
s 10

Anzug des Kutſchers
J Art der Kleidung Während des Dienſtes auf öffentlicher Straße

haben die Kutſcher eine den folgenden Vorſchriften entſprechende Kleidung
zu tragen

a Dunkelblauen Tuchrock mit gleichfarbigem Umſchlagekragen und einer
Reihe weißen glatten Uniformknöpfen Der Rock iſt in der Regel
zugeknöpft zu tragen
dunkle Tuchweſte mit dunklen Knöpfen falls der Rock geöffnet ge
tragen wird

c Beinkleider von dunklem Tuch ohne Bieſe
d dunkelblauen Tuchmantel mit gleichfarbigem Umſchlagkragen und

2 Reihen Knöpfen
e ſchwarzlackierten niedrigen Hut mit gelbem Kopfbande und eben

ſolcher Metallnummer vorn
Halsbinde Halstuch oder Schal in ſchwarzer oder weißer Farbe

g ſchwarze Lederſtiefel mit hohen Schäften wenn die Beinkleider in
denſelben getragen werden ſollen
während des Sommers dürfen weiße Drillichbeinkleider und ein
niedriger braunlackterter Strohhut mit den unter s genannten Ab
zeichen verwendet werden während des Froſtwetters iſt als Kopf
bedeckung eine ſog polniſche Pelzmütze 23 em hoch ohne Schirm
aus ſchwarzem Pelz mit der unter s erwähnten Nummer ſowie
das Tragen eines Pelzkragens von ſchwarzem Pelz geſtattet

2 Reinhaltung Die Kleidung darf weder beſchmutzt noch e
oder zerriſſen ſein Die Unternehmer ſind dafür verantwortlich daß die
Kleidung ihrer Kutſcher während des Dienſtes ſich ſtets in ſolchem Zu
ſtande befindet

D Pfichten der Kutſcher
J 11

Erlaubnis zur Führung der Droſchken
1 Erteilung des Fahrſcheins Wer die Führung einer Droſchle

übernehmen will dedarf hierzu eines von der Polizeibehörde zu erteilenden
Fahrſcheins dieſer wird verſagt wenn Tatſachen vorliegen welche die
Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in bezug auf die beabſichtigte Tätigkeit
dartun und zwar insbeſondere wenn der Nachſuchende das 18 Lebens
jahr noch nicht zurückgelegt hat den Nachweis ausreichender Befähigungim Fahren und in der Kehanolm von Pferden nicht erbringen kann

keine genügende Kenntnis von den Beſtimmungen dieſer Polizeiverordnung
und der Straßenpolizeiordnung hat der erforderlichen Ortskenntnis er
mangelt oder nicht mit der im S 10 vorgeſchriebenen Dienſtkleidung ver
ſehen iſt

2 Entziehung des Fahrſcheins Der Fahrſchein kann einem
Kutſcher entzogen werden wenn aus ſeinen Handlungen oder Unterlaſſungen
der Mangel derjenigen Eigenſchaften welche bei der Erteilung des Fahr
ſcheins vorausgeſetzt werden mußten klar erhellt insbeſondere wenn er
ſich eines Verbrechens oder Vergehens ſchuldig macht während des Dienſtes
im trunkenen Zuſtande betroffen wird eine Zuvielforderung erhebt ſich
gegen Fahrgäſte oder die in Ausübung ihres Dienſtes befindlichen Polizei
beamten ungebührlich beträgt oder die Vorſchriſten dieſer Verordnung
oder andere zur Sicherung und Regelung des öffentlichen Verkehrs erlaſſene
Vorſchriften wiederholt übertritt

3 Benutzung des Fahrſcheins Der Fahrſchein darf nur von
derjenigen Perſon denutzt werden welcher er erteilt iſt Die Ueberlaſſung
an andere Perſonen iſt verboten Ungültig erklärte Fahrſcheine dürfen
nicht benutzt ſondern müſſen der Polizeibehörde ſofort zurückgeliefert
werden

s 12
Verhalten im Dienſt

1 Straßenordnung Der Kutſcher hat die allgemeinen ſtraßen
polizeilichen Vorſchriften zu befolgen

2 Polizeiliche An und Abmeldungen Er hat während ſeines
Dienſtverhältniſſes der Polizeibehörde jede Veränderung ſeiner Wohnung
und jeden Dienſtwechſel innerhalb 24 Stunden anzuzeigen Scheidet ein
Kutſcher aus dem öffentlichen Fuhrweſen aus ſo hat er dieſes unter Rück
gabe ſeines Fahrſcheins der Polizeibehörde binnen 24 Stunden anzu
melden

3 Polizeiliche Vorladungen Er iſt verpflichtet den polizeilichen
Vorladungen und Aufforderungen pünktlich nachzukommen

4 Ausrüſtung Der Kutſcher iſt verpflichtet während er im Dienſt
iſt ein Exemplar dieſer Polizei Verordunng ſeinen Fahrſchein und eine
Marke mit der eingeſchlagenen Fuhrwerksnummer bei ſich zu haben Auf
Verlangen hat er dieſe Gegenſtände dem revidierenden Polizeibeamten die
Polizeiverordnung auch den Fahrgäſten vorzuzeigen und zur Prüfung

zu übergeben 13g 13
Fahrpreisanzeiger

J Handhabung Der Fahrpreisanzeiger iſt nach folgenden Vor
ſchriften zu behandeln

a Sobald die Droſchke in den Dienſt eines Fahrgaſtes tritt iſt von
dem Kutſcher der Fahrpreisanzeiger in Dienſt und auf die nach
dem Tarif in Anwendung zu bringende Taxe zu ſtellen Gleich
zeitig iſt die Fahne mit der Aufſchrift Frei zu ſenken Jſt während
der Ausführung einer Fahrt eine höhere oder niedrigere Taxe in
Anwendung zu bringen ſo hat der Kutſcher den Fahrpreisanzeiger
rechtzeitig umzuſtellen und ſeinen Fahrgaſt hierauf ausdrücklich
aufmerkſam zu machen

b Wenn im Jnnern der Droſchke eine oder mehrere Perſonen Platz
genommen haben ſo iſt der Wagen als beſetzt anzuſehen und der
Apparat in Betrieb zu ſetzen

c Nach Beendigung der Fahrt oder Benutzung der Droſchke hat der
Kuiſcher unter Hinweis auf die Fahrpreisſcheibe den Fahrpreis
zu fordern erſt nach dem Empfang desſelben den Apparat außer
Dienſt zu ſetzen und gleichzeitig die Fahne Frei jſenkrecht zu
ſtellen Hat der Kutſcher vor Empfang des Fahrgeldes oder in
Streitfällen vor Feſtſtellung des Tatbeſtandes durch einen Polizei
beamten den Apparat außer Dienſt geſetzt ſo darf der Kutſcher
nicht ſofortige Bezahlung des Fahrgeldes beanſpruchen vielmehr
ſetzt in ſolchem Falle die Polizeibehörde das Fahrgeld feſt das
Fahrgeld iſt auf der nächſten Polizeiwache zu deponieren

2 Funktionsſtörungen Tritt eine Funktionsſtörung des Fahr
preisanzeigers ein während ſich die Droſchke im Betriebe auf der Straße
befindet ſo iſt dieſelbe ohne Verzug außer Betrieb zu ſetzen auf Verlangen
des Fahrgaſtes hat der Kutſcher jedoch die begonnene Fahrt zu Ende zu
führen Kaun im Falle des 8 9 Ziffer 1 Satz 2 die Störung nicht als
bald beſeitigt werden ſo hat der Kutſcher die dort vorgeſchriebene Anzeige
ſofort zu erſtatten

3 Veleuchtung der Fahrpreisſcheibe Die im H 6 vor
geſchriebene Laterne iſt vom Beginn bis zur Beendigung der Straßen
beleuchtung zu erleuchten und ſo anzubringen daß die Fahrpreisſcheibe ge
leſen werden kann

4 Freihaltung der Fahrpreisſcheibe Der Kutſcher hat dafür
Sorge zu tragen daß Fahrpreisſcheibe und Taxſchaltung ſtets ſichtbar ſind
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Fahrgeld

1 Allgemeines Die Kutſcher dürfen nur das von dem Fahrpreis
anzeiger angezeigte Fahrgeld beanſpruchen Trinkgelder zu verlangen oder
Veremnbarungen mit dem Fahrgaſt zu ſchließen durch welche ein höherer
als der taxmäßige Fahrprers erzielt wird iſt den Kutſchern verboten

2 Berechnungen bei Fahrtunterbrechnugen Wenn eine Fahrt
durch die Schuld des Kutſchers durch einen ihm zugeſtoßenen Zufall oder
durch Beſchädigung der Droſchke unterbrochen wird und nicht ohne Zeit
verluſt fortgeſetzt werden kann ſo hat der Kutſcher keinen Anſpruch auf
Bezahlung des Fahrgeldes Tritt eine Störung im Gangwerke des Fahr
preisanzeigers bei einer Fahrt mit beſetzter Droſchke ein ſo hat der
Kutſcher für die bisher zurückgelegte Strecke nur ein Fahrgeld von
0,20 Mk ſür je 5 vollendete Minuten Fahrzeit zu beanſpruchen Jſt
aber die Fahrt auf Veriangen des Fahrgaſtes zu Ende geführt worden
ſo iſt falls eine gütliche Einigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher nicht
zuſtande kommt das Fahrgeld in derjenigen Höhe zu entrichten welche die
Polizeibehörde beſtimmt

3 Berechnung bei Befſtellnung Wird eine Droſchke von der
Stelle wo ſie ſich befindet nach einem anderen Punkte beſtellt oder ab
geholt ſo darf der Fahrpreisanzeiger erſt bei der Abfahrt von dem Orte
wo die Beſtellung erfolgte in Dienſt geſtellt werden und zwar unter An
wendung der jeweilig in Betracht kommenden Grundtaxe Der Kutſcher
iſt in ſolchem Falle verpflichtet auf dem kürzeſten Wege und ohne Unter
vrechung nach dem Orte wohin er beſtellt iſt zu ſahren ſo daß er recht
zeitig eintrifft Wird die beſtellte und angeſahrene Droſchke nicht benuzt
jo hat der Kutſcher Anſpruch auf Bezahlung des zurückgelegten Weges
und der Wartezeit
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Nr 165 MittwochDer Kurſcher hat dem Fahrgaſt auf Verlangen den Tarif und dieſe
Verordnung vorzulegen und danach die Preisſorderung nachzuweiſen Bei
dem Auflegen und Abnehmen des Gepäcks namentlich auf den Bahnhöſen
hat er unentgeltlich zu helfen

4 Streitigkeiten über das Fahrgeld Wenn in Folge von
Uneinigkeit zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher eine Fahrt zu einer Polizei
dienſtſtelle Polizeigebäude Gewerbekommiſſariat oder Polizeiwache unter
nommen iſt ſo hat der Fahrgaſt nur dann die taxmäßige Entſchädigung
Sie wenn er nach polizeilicher Entſcheidung der unterliegende

5 Fahrten nach dem Hauptbahnhof Theatern Konzerten uſw
Bei Fahrten nach dem Haupibahnyof nach Theatern Konzertſälen und
anderen Orten wo ein bedeutender Verkehr ſtaufindet hat der Kutſcher
die Entgegennahme des Serne ſo ſchnell als möglich zu bewirken
und alsdann unverzüglich die Anfahriſtelle zu verlaſſen
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Ausführung der Fahrt
1 Verpflichtung zur Fahrt Wenn eme unbeſetzte Droſchke die

mit der Aufſchrift Frei verſehene Fahne zeigt iſt der Führer der
Droſchke verpflichtet jede von ihm verlangte Fahrt innerhalb des Stadt
bezirles zur Ausführung zu bringen

2 Wahl der Droſchke Der Fahrgaſt kann jede der auf einem
Halteplatz ausgenommen den Halteplatz auf dem Bahnhofsvorplatze be
findlichen Droſchken in Anſpruch nehmen Wenn er keine beſtimmie von
mehreren auf einem Halteplatz befindlichen Droſchken verlangt ſo hat die
als erſte haltende ſich zur Fahrt zu ſtellen

Z Beſtellung von Droſchken Zur Annahme von Beſtellungen
auf einen ſpäteren Zenpunkt iſt der Kutſcher zwar berechtigt aber nicht
verpflichtet Nimmt er jedoch ſolche Beſtellung an gleichviel ob ſie auf
einem Halteplatze oder auf der Straße erfolgt ſo hat er ſie pünktlich zur
Ausführung zu bringen ohne Anſpruch auf Vergütung für die Zwiſchen
zeit zu haben Kann der Kutſcher weil die Droſchke beſtellt iſt nicht ſede
andere Fahrt übernehmen ſo hat er ein auf die Fahne geſchobenes Schild
mit der Aufſchrift Beſtellt zu zeigen darf ſich aber auf einem Droſchten
halteplaz nicht aufhalten Auf Verlangen eines Polizeibeamten hat er ſich
über die Vorausbeſtellung durch Vorzeigung eines ausgefüllten Beſtell
zettels S 6 Ziff 3 auszuweiſen

4 Verhalten gegen das Publikum Der Kutſcher muß dem
Publikum gegenüber ein ruhiges und höfliches Betragen beobachten Vor
übergehende darf er nicht zur Benutzung des Fuhrwerks auffordern oder
mit Anreden oder dergleichen behelligen Er iſt verpflichtet auf Verlangen
ves Fahrgaſtes beim Ein und Ausſteigen die Tür zu öffnen und zu
ſchließen während der Fahrt die Fenſter zu öffnen oder zu ſchließen und
wenn nicht Regen Froſt oder Schneewetter herrſcht das Verdeck nieder
zuſchlagen Er hat auf das ihm übergebene Gepäck zu achten und darf
ohne Zuſtimmung des Fahrgaſtes driiten Perſonen das Mitfahren weder
im Jnnern der Droſchke noch auf dem Vocke geſtatten Er iſt nicht be
rechtigt in eine zweiſitzige Droſchkte mehr als drei und in eine vierſitzige
Droſchke mehr als vier Perſonen aufzunehmen Betrunkene und ſolche
Peryonen von welchen eine Verunreinigung des Wagens zu befürchten iſt
braucht der Kutſcher nicht zu fahren Erkrankte verletzte verunglückie und
hilfloſe Perſonen dürfen nicht zurückgewieſen werden Die Benutzung der
Droſchken zur Beförderung von Leichen und von Perſonen die an einer
anſteckenden Krankheit leiden iſt verboten

Trinkgelder zu verlangen iſt dem Kurſcher ſtreng unterſagt
5 Verhalten während der Fahrt Der Kutſcher hat während

der Fahrt eine aufrechte anſtändige Haltung zu bewahren er darf nament
lich die Füße nicht auf das Spritzblech legen Auch darf er ohne beſon
dere Veraulaſſung nicht anhalten und vom Vocke ſteigen Jede an
genommene Fahrt iſt bis zum Endziele auszuführen Er darf die Lenkung
des Pferdes einem Fahrgaſte oder einem anderen nicht übetragen Er
darf in den Straßen mit unbeſetzter Droſchke nicht umherfahren hat ſich
vielmehr falls er nicht unterwegs zu einer Fahrt aufgefordert wird ohne
Aufenthalt nach dem nächſtgelegenen Halteplatz zu begeben Während der
Fahrt darf der Kutſcher nicht rauchen Bei der Beförderung von Fahr
gäſten hat der Kutſcher auf die ihm übergebenen Sachen acht zu geben
und jedem Verluſt daran durch ordnungsmäßige Befeſtigung der auf dem
Bockſitz untergebrachten Stücke nach Möglichkeit vorzubeugen

6 Fahrgeſchwindigkeit Der Kutſcher hat ſogleich nach dem Ein
ſteigen des Fahrgaſtes abzuſahren und weun die Oertlichkeit es erlaubt
die Fahrt im Trabe auszuführen Sofern nicht von dem Fahrgaſte ein
langſames Fahren ausdrücklich gewünſcht wird iſt eine Wegſtrecke von
von mindeſtens 150 Metern in der Minute zurückzulegen Bei längeren
Fahrten iſt es geſtattet nach Zurücklegung von je 5 Kilometern zur Er
holung des Pferdes eine kurze Strecke im Schritt zu fahren Halt darf
nur auf Verlangen des Fahrgaſtes gemacht werden

7 Fahrrichtung Wird von dem Fahrgaſte nicht der zu befahrende
Weg ſondern nur das Ziel der Fahrt angegeben ſo hat der Kutſcher den
zum Ziele führenden kürzeſten fahrbaren Weg einzuſchlagen

8 Rückbeförderung von Fahrgäſten Der Kutſcher iſt auf
Verlangen verpflichtet die Fahrt zu unterbrechen an deren Endpunkte zu
warten und die Fahrgäſte zurückzubefördern es ſei denn daß der Kutſcher
durch Uebernahme einer ſpäteren Fahrt an der Ausführung der Rückfahrt
verhindert iſt und dies vor Beginn der Fahrt dem Fahrgaſt angezeigt hat
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Gepäckbefördernng und Mitnahme von Hunden
1 Umfang des Gepäcks Der Kutſcher kann eine Fahrt ablehnen

wenn bei einſpännigen Drojchken die zu befördernden Gepäckſtücke einzeln
oder zuſammen ein Gewicht von mehr als 50 kg haben oder über 80 em
lang 50 em breit und 40 em hoch ſind und wenn bei zweiſpännigen
Wagen die zu befördernden Gepäckſtücke einzeln oder zuſammen ein Gewicht
von mehr als 100 kg haben oder über 90 em lang 70 em breit und
60 eom hoch ſind

2 Schmutziges Gepäck Gegenſtände die den Wagen beſchmutzen
oder mit Rückſicht auf ihre übrige Beſchaffenheit im Jnnern des Wagens
nicht untergebracht werden können dürfen nur auf dem Kutſcherbock be
fördert werden

3 Hunde Hunde welche mit anſteckenden oder ekelerregenden Krank
heiten behaftet oder geeignet ſind das Jnnere des Wagens zu beſchmutzen
dürfen in den Droſchten nicht mitgenommen werden
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Jn den Fuhrwerken zurückgelafſſene Gegenfſtände
Unmittelbar nach dem Ausſteigen des Fahrgaſtes hat der Kutſcher das

Jnnere des Wagens zu durchſuchen und die etwa vom Fahrgaſte zurück
gelaſſenen Gegenſtände dieſem wenn es noch ausführbar iſt ſofort auszu
händigen anderenfalls aber binnen 24 Stunden der Polizeibehörde abzu
liefern

E Halteplätze
S 18

Zahl der Halteplätze
Zür Zeit beſtehen folgende Halteplätze

1 Bahnhofs Borpla
8 Riebeckplaßz Nr
3 Ecke Krukenberg und Magdeburgerſtraße 4 J
4 Alte Promenade Nr 353 25 Poſtſtraße Hotel Stadt Hamburg 7 J
6 Neue Promenade Nr 16 14 107 Markplah Oſtſcit
g Relibahndurchbruch 109 Ecke Hermann und Bernburgerſtraße

Ecke Albrecht und Bernburgerſtraße 3 710 Wettinerplatz verlängerte Lafontaineſtraße 4
11 Sophienſtraße am Landwirtſchaſtlichen Jnſtitut 9
12 Ecke der Deſſauer und Ludwig Wuchererſtraße 3
13 Ecke der Krauſen und Steinſtraße 3

Es wird jedoch polizeilicher Bekanntmachung vorbehalten bei ein
tretendem Bedürfnis die Zahl der Droſchken zu erhöhen und weitere Halte
plätze ſowie die Zahl der auf dieſen autzuſtellenden Droſchken zu beſtimmen
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Befahren der Halteplätze durch die Kutſcher
1 Anfahrt Bei Beginn des Dienſtes hat jeder Kutſcher falls er

nicht unterwegs zur Fahrt aufgefordert wird oder nicht den Nachweis
führen kann daß er einer ſofortigen Beſtellung genügen muß den ihm
angewieſenen Halteplatz zu befahren Auf dem Halteplatze iſt wenigſtens
eine Viertelſtunde klang Fahrgelegenheit abzuwarten worauf es dem Kutſcher
geſtattet iſt einen anderen nicht vollbeſetzten Halteplatz aufzuſuchen wo er
ſich wie auf dem früheren zu verhalten hat

Der Kutſcher darf mit unbeſetzter Droſchke bei einem Halteplatze nicht
vorbeifahren welcher mit weniger als der Hälfte der ihm zugeteilten

Droſchken beſetzt iſt er hat vielmehr auf einem ſolchen ſtets aufzufahren

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
Bei großer Hitze haben die Kutſcher ſich mit ihren Droſchken auf der

im Schatten liegenden Straßenſeite der Reihe nach aufzuſtellen Bei
Streitigkeiten unter den Kutſchern über die Wahl des Ortes entſcheiden
die Polizeibeamten deren Anordnung unweigerlich zu befolgen iſt

2 Tages und Nachtdienſt Die Droſchken müſſen um 7 Uhr
morgens auf den angewieſenen Halteplätzen angeſahren ſein und zwar

Die Droſchken mit geraden Nummern an den geraden Tagen die
Droſchken mit ungeraden Nummern an den ungeraden Tagen Die an
den betreffenden Tagen zur Auffahrt zu den beſimmten Stunden nicht
verpflichteten Droſchken müſſen ſpäteſtens bis vormittags 9 Uhr angefahren
ſein ie Droſchken müſſen ſoſern ſie ſich nicht auf der Fahrt befinden
bis abends 8 Uhr auf den Halteplägzen bleiben

Auf Anordnung der PolizeiVerwaltung ſind die Unternehmer ver
pflichtet an beſtimmten Orten regelmäßig oder auch nur zur Befriedigung
eines vorübergebenden Bedürfniſſes für den abends 8 Uhr beginnenden
Nachtdienſt Fuhrwerke in Fahrt zu ſtellen Die Nachtdroſchken müſſen
ſofern ſie ſich nicht auf der Fahrt befinden in den Sommermonatn bis
morgens 7 Uhr auf den Halteplätzen bleiben und können am folgenden
Tage vom Tagesdienſte ferngehalten werden

3 Halten außerhalb der Halteplätze Außerhalb der Halteplätze
darf während der vorgedachten Zeiten kein Kutſcher in den Straßen halten
wenn er nicht den Nachweis führen kann daß er beſtellt iſt in dieſem
Falle muß er auf dem Vocke verbleiben

4 Durchfahren der Straſtſen Ebenſowenig iſt es dem Kutſcher
erlaubt mit unbeſetzter Droſchke die Straßen zu durchſahren um Gäſte
anzuwerben vielmehr iſt er gehalten ſofort den nächſten Falreplat den
er befahren kann aufzuſuchen Dagegen wird es in der Zeit von 11 Uhr
abends bis 7 Uhr morgens den Kutſchern geſtattet ſoweit es mit der
öffentlichen Ordnung vereinbar iſt ſich mit ihren Droſchken an anderen
Stellen als an den beſtimmten Halteplätzen aufzuſtellen
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Verhalten auf den Hal

J Aufſtellung auf den Halteplätzen Auf den Halteplätzen
einſchließlich der nach J 19 Ziffer 4 Satz ſelbſtgewählten haben die
Droſchken hintereinander mit nicht mehr als drei Schritten Abſtand jedoch
möglichſt dicht an der Bordkante der Bürgerſteige in der Weiſe aufzufahren
daß jede Droſchte augenblicklich und ohne Hindernis aus der Reihe biegen
und wegfahren kann Bei der Aufſtellung der Droſchken nebeneinander
iſt zwiſchen jeder Droſchke ein Zwiſcheuraum von Im zu laſſen hierbei
iſt der rechte Flügel als der Anfang der Reihe zu betrachten

Den mit der Reinigung der Straßen beauftragten Perſonen iſt auf
Erfordern ſofort Platz zu machen wie auch den öffentlichen Sprengwagen
jederzeit Raum zu geben iſt

Auf den Halteplätzen an den Straßenecken müſſen die Pferde der
vorderſten Droſchke eine Pferdelänge von der Straßenecke zurückbleiben

Wo Rinnſteinbrücken den Weg zwiſchen dem Fahrdamm und dem
Bürgerſteig vermitteln muß ausreichender Raum zur Durchfahrt oder
Anfahrt eines Fuhrwerks offen gelaſſen werden in gleicher Weiſe ſind auch
die Einfahrten zu den Grundſtücken frei zu laſſen

Die Droſchken haben bis zu ihrer Abfahrt die bei ihrer Auffahrt auf
dem Halteplatz entſtandene Reihenfolge genau inne zu halten Jede frei
werdende Stelle iſt durch ſofortiges Nachrücken der nächſtaufgefahrenen
Droſchken zu ergänzen

2 Verhalten der Kutſcher auf den Halteplätzen Während
des Verweilens der Fuhrwerke auf den Halteplätzen iſt den Kutſchern das
Zuſammentreten verboten auch der Aufenthalt im Jnnern der Droſchken
nur zum Zwecke der Einnahme einer Mahlzeit geſtattet Alles Lärmen
Zanken und Streiten untereinander ſowie das Amufen und Behelligen
des Publikums um es zur Benutzung der Droſchken zu bewegen iſt ihnen
unterſagt

Der als erſter in der Reihenfolge bezw am rechten Flügel oder als
einziger auf einem Halteplatze haltende Kutſcher darf ſein Geſpann nicht
füttern oder verlaſſen muß ſich vielmehr bei der Droſchke befinden und
zur Abfahrt bereit ſein Das Rauchen iſt ihm verboten Dieſelbe
Verpflichtung haben ſämtliche Kutſcher der vor den Theatern und an
anderen Orten wo ſich ein zahlreiches Publikum verſammelt hat haltenden
Droſchken ſobald die Vorſtellung oder Verſammlung beendet iſt

Der Kutſcher darf auf den Halteplätzen die unter ſeiner Führung
ſtehende Droſchke nur aus dringendſter Veranlaſſung höchſtens auf fünf
zehn Minuten verlaſſen falls der Hintermann die Aufſicht über ſeine
Droſchke übernimmt Jeder einzelne Kutſcher muß jedoch an ſeine Droſchke
zurückgekehrt ſein bevor dieſe in den Platz des erſten des Halteplatzes
eingerückt iſt

Jm übrigen darf ſo lange die Droſchke im Betriebe iſt weder die
Beſpannung abgeſchirrt noch der Wagen in einen Zuſtand verſetzt werden
der ſeinen augenblicklichen Gebrauch verhindert insbeſondere iſt auch auf
den Halteplätzen das Waſchen der Wagen und Pferde verboten

3 Füttern und Tränken der Pferde Das Füttern und Tränken
der Pferde iſt nur auf den Halteplätzen und auch hier nur aus überge
hängten Futterbeuteln oder Gefäßen geſtaktet
geworfen überhaupt der Platz durch das Futter nicht verunreinigt werden

Die Beutel und Gefäße ſowie alle mitgeführten Gerätſchaften ſind
während des Nichtgebrauchens unter dem Kutſcherſitze derart unterzubringen

daß ſie nicht ſichtbar ſind m
8

Verhalten auf dem Vorplatze des Haupt Perſonen Bahnhofs
1 Dienſtmarke Kutſcher welche den Halteplatz auf dem Haupt

bahnhof befahren haben ſo weit ſie nicht beſtellt ſind eine mit ihrer
Droſchkennummer verſehene Marke welche auf dem Bureau des Gewerbe
Kommiſſariats zu löſen iſt bei ſich zu führen und nach der Anfahrt dem
mit der Verteilung der Marken beauſtragten Polizeibeamten einzuhändigen

2 Fahrtansführung Nur gegen Wiederaushändigung der Marke
iſt der Kutſcher zur ſofortigen Ausführung der Fahrt berechtigt und ver
pflichtet Die Jndienſtſtellung des Fahrpreisanzeigers darf erſt von dem

eitpunkte ab erfolgen in welchem der Kutſcher von dem dienſttuendene ahemen die Milteilung erhält dsß ſeine Marke an einen Fahrgaſt

ausgehändigt iſt
3 Anfahrt der Droſchken Die Aufſtellung An und Abfahrt

der Droſchken wird durch die bahnpolizeilichen Anordnungen der König
lichen Eiſenbahnverwaltung z Zt diejenige vom 8 Oktober 1902

eregelt8 4 Abfahrt der Droſchken Die Droſchken dürfen den Halteplatz
nicht eher verlaſſen als die Beendigung der Gepäckexpedition angezeigt
und die unbenutzt gebliebene Marke zurückgegeben iſt

G Taxe
s 22S 22

1 Fahrpreis An Fahrgeld iſt zu entrichten
Der Minimal

bet Beförderung preis von 50 Pfg ferner je 10 Pfg

J Einfache Taxe
von 1 bis 2 Perſonen für 800 m Wegeſtrecke für weitere je 400 m
innerhalb des Stadt Wegeſtrecke
bezirks am Tage

II Mittlere Taxe
von 3 bis 4 Perſonen für 600 m Wegeſtrecke für weitere je 300 m
innerhalb des Stadt Wegeſtrecke
bezirks am Tage

l Hohe Taxe
von 1 bis 2 Perſonen für 400 m Wegeſtrecke für weitere
a nach außerhalb des

Stadibezirls am Tage
b Nachts von 11 Uhr

abends bis 7 Uhr
morgens

Wegeſtrecke

Wartezeit
für alle drei ken für je 4 Minuten 10 Pfg
bei Tage u bei Nacht 1 Std Mt 50

Zuſchläge je 25 Pfennige
nur zahlbar ſofern am Apparat angezeigt

für je angefſangene 25 kg Gepäck Gepäck unter 10 kg Geſamtgewicht
ſre
je einen Hundb ſürJ jede dritte und vierte Perſon in der Nacht und bei Fahrien nach

außerhalb
e für

Rauffutter darf nicht vor

je 200 m

17 Juli Seite 11
2 Beförderung der Kinder Jedes zweite Kind unter 10 Jahren

iſt unentgeltlich zu beſördern
3 Nachtfahrten Als Nachtzeit gilt die Zeit von 11 Uhr abends

s 7 Uhr morgens Wenn Fahrten teils in der Tages teils in der
Nachtzeit zur Ausführung gelangen ſo darf nur während des in die Nacht
zeit ſallenden Teiles der Fahrt die hohe Taxe 0 zur Anwendung kommen

4 Brücken und Chauſfſeegeld Brücken und Chauſſeegeld hat
der Fahrgaſt zu zahleu

s 23
Strafbeſtimmungen und Rechtskraft

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizeiwerordnung werden ſofern nach
den allgemeinen Strafgeſeßen nicht höhere Strafen verwirkt ſind mit Geld

h bis zu 30 Mk an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt
gt

S 24
Dieſe Verordnung tritt am 1 Juli 1907 in Kraft
Die Polizei Verordnungen und Taxen vom 8 12 1881 vom 25 3 1898

und vom 22 5 1905 werden aufgehoben
Halle a den 25 Juni 1907 Die PolizeiVerwaltung

Der Erſte Bürgermeiſter
Rive
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Anlage 2

Muſter für Wagen Nummern

J

Anlage 3
Muſter für Beſchwerde Formulagre

Vorderſeite

Boſtkarte

PoſtkartenFormat

die PolizeiVerwaltung

Halle a S

Rückſeite

Weſchwerde über Droſchke Nr

Name Stand u Wohnort des Beſchwerdeführers

Dieſe Beſchwerde kann und zwar auch mit Bleiſtift geſchrieben
mittelſt Poſt ev unfrankiert oder durch Uebergabe an den nächſten
exekutiven Polizeibeamten entſendet werden

Muſter für Beſtellzettel

re e 10 cm e e

Weſtellzettel
für eine Taxameter Droſchke

der Droſchkenanſtalt von o e e a 8 u 7
o

Beſtellt zum a a 7 e u e l svormittags Uhrnachmittags Uhr

nahe Straße NrName d des 7 J e e e a 7 4Wohnung Beſtellers

e e an i



a

2

w 4
i r al u n l l Jull 4Muſter für Beftellgegenmarke

10 cm

e
axader Droſchkenanſt alt von

Beſtellt zum

nach v 7
Name des die BeſtellungWohnung entgegen Nechmenden

enmarke
oſchke Nr

vormittags
nachmittags

III 8

Muſter für die Blechmarke
Zahlen eingeſtanzt

9,5 em lang 5,5 em breit

Muſter für BVeſtelltgfel
aus Hol mit weißer Schrift auf ſchwarzem Grunde

16 cm

Borm

wen GBefſtellt

Polizei Verordnung
betreffend das Kraftdroſchken Juhrweſen

in Halle a S
Auf Grund der F 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine

ndesverwaltung vom 30 Juli 1883 Geſetz Sammlung S 195 der
5 z Geſetzes über die

La
88 6 und 15 de 9 oli zeit erw d ung vom 11 März

Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 30 Auguſt
1906 ſinngemäße Anwendung

s 8

1850 Geſetz Sammlung S 256 und der Se 87 und 76 der Reichs
gewerbe Ordnung wird hierdurch mit Zuſtimmung des Magiſtrats für
den Stadtbezirk Halle a S folgendes verordnet

F 1Erlaubnis zum KraftdroſchkenFuhrgewerbe
Den Beſitzern von Taxameterdroſchken wird nach Maßgabe des Be

dürfniſſes geſtattet an Stelle ihrer bisher mit Pferdebeſpannung verſehenen

Droſchkenwagen Kraftdroſchken einzuſtellen Bewerber um Kraftdroſchken
mit Pferdebeſpannung bisher nicht beſeſſen müſſen vor

daß eine Droſchke mit Pferdebeſpannung dauernd
welche Droſchken
der Zulaſſung nachweiſen
eingegangen iſt

Durch die Einſtellung bezw Zulaſſung von Kraftdroſchken darf eine
Vermehrung der in Halle a S vorhandenen Zahl der Droſchkenfuührwerke
nicht ſtattfinden

S 2
Anwendungen der Beſtimmungen der PolizeiVerordunng be
treffend das Droſchkenſfuhrweſen in Halle a vom 25 Juni 1907

Soweit die gegenwärtige Polizei Verordnung nicht abweichende Beſtimmungen enthält finden die Allgemeinen voſſa chriften betreffend das

Droſchken Fuhrweſen in Halle a vom 25 Juni 1907 und die Polizei

Allgemeine Veſchaffenheit der Kraftdroſchken
1 Aeußere Ausſtattung Zum Kraftdroſchkenbetriebe werden

nur ſolche Wagen zugelaſſen die mit und ohne Verdeck benutzt werden
können

Die äußere Lackierung iſt in rotbrauner Farbe mit gelb abgeſetzten
Linien auszuführen

Jede Kraftdroſchke muß mit einer Signalhupe deren Ton dumpf iſt
auggüſet ſein

Jnnere Ausſtattung Zum Wagenausſchlag und Polſterbezugſind nur blaues Tuch dunkelbrauner Plüſch und ſchwarzes Leder zuläſſig

Die Verwendung von leinenen Ueberzügen oder Schutzdecken irgend welcher
Art iſt nicht geſtattet

S 4
Sonſtige Ausſtattung der Kraftdroſchken

1 Faörpreisanzeiger Der an den Kraftdroſchken anzubringende
Fahrpreisanzeiger hat den in dem nachſtehenden Tarif angegebenen Taxen
zu entſprechen

2 Rumeriernung Die Droſchkennummer welche jedes im öffent
lichen Fahrdienſt zugelaſſene Kraftfahrzeug zu führen hat iſt zu beiden
Seiten des Führerſitzes an den äußeren Scheiben der Seitenlaternen und
an der Rückwandtafel des Wagenkaſtens anzubringen Die Hinternummer
muß während der Dunkelheit durch eine beſondere Laterne beleuchtet werden

Halteplätze Die Krafidroſchken dürfen nur auf den folgenden
Halteplätzen anfahren

Bahnhofsvorplatz
Riebeckplatz
Marktplatz
Reitbahndurchbruch und
Albrechtſtraße

Die Wagen haben geſondert von den mit Pferden beſpannten Taxam eterdroſchken Aufſtellung zu nehmen und zwar an den vom Gewerbe
Polizei Kommiſſariat beſonders bezeichneten Stellen

g 6
Befatren der Halteplätze Die im S 19 der Polizei Verordnung

betreffend das Droſchkenfuhrweſen in Halle a vom 25 Juni 1907enthaltenen Vorſchriften bezüglich des Anfahrens zum Tages bezw Nacht

dienſt finden auf Kraftdroſchken keine Anwendung
g

Pflichten der Führer Als Führer einer Kraftdroſchke wird nur
zugelaſſen wem ein beſonderer Fahrſchein von der PolizeiVerwaltung
erteilt worden iſt Die Ausſtellung eines Fahrſcheins wird verſagt wenn
Tatſachen vorliegen welche die Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in
Bezug auf die beabſichtigte Tätigkeit dartun und zwar insbeſondere wenn
der Nachſuchende das 21 Lebensjahr noch nicht vollendet hat den Nach

weis zur Führung von Kraftfahrzeugen nicht erbringen kann keine ge
nügende Kenntnis von den Beſtimmungen dieſer PolizeiVerordnung

PolizeiVerordnung betreffend das DroſchkenFuhrweſen in Halle a
vom 25 Juni 1907 und der Straßen Polizei Ordnung hat der erforder
lichen Ortskenntnis ermangelt oder nicht mit der vorgeſchriebenen ledernen

Dienſtkleidung verſehen iſt
8Anzug der Führer Die elenicletdung der Führer hat aus einem

ſchwarzen Lederjackett einem ſchwarzen Ledermantel dunklen Hoſen und
einer ſchwarzen Ledermütze an der vorn die aus gelbem Metall herge
ſtellte Droſchkennummer anzubringen iſt zu beſtehen Jm Sommer kann
die Kleidung aus ſchwarzem Leinenſtoff beſtehen

9

Benutzung des Fahrſcheines Der Fahrſchein darf nur von der
jenigen Perſon benutzt werden welcher er erteilt iſt Die Ueberlaſſung an
andere Perſonen iſt verboten Ungültig erklärte Fahrſcheine dürfen nicht
benußt ſondern müſſen der Polizeibehörde ſofort zurückgeliefert werden

S 10
Entziehung des Fahrſcheines Der Fahrſchein kann dem Führer

wieder entzogen werden wenn aus den Handlungen oder Unterlaſſungen
desſelben der Mangel derjenigen Eigenſchaften welche bei der Erteilung
des Fahrſcheines vorausgeſetzt werden mußten klar erhellt insbeſondere
wenn er ſich eines Verbrechens oder Vergehens ſchul dig macht während

des Dienſtes in trunkenem Zuſtande betroffen wird eine Zuvielforderung
begeht ſich gegen Fahrgäſte oder die in Ausübung ihres Dienſies befind
lichen Polizeibeamten ungebührlich beträgt oder die zur Sicherung und
Regelung des öffentlichen Verkehrs erlaſſenen Vorſchriften wiederholt übertritt

F 11An Fahrgeld iſt zu entrichten

der Minimalpreis
von 70 Pf

I Einfache Taxe A
von 1 2 Perſonen für 600 m

innnerhalb des Stadt Wegeſtrecke
bezirks am Tage

Taxe

Bei Beförderung 10 Wje nnige
für weitere je 300 m

Wegeſtrecke

II Mittlere Taxe B
für 450 m
Wegeſtrecke

für weitere je 225 m
Wegeſtrecke

von 4 Perſonen
innnerhalb des Stadt

bezirks am Tage
III Hohe Taxe 0

für 300 m
Wegeſtrecke

für weitere je 150 m
Wegeſtrecke

von 2 Perſonen
nachts v 11 Uhr abends

bis 7 Uhr morgens
Wartezeit

für alle 3 Taxen bei für je 4 Minuten 10 Pfennig
Tage und bei Nacht J für 1 Stunde 1,50 Mark

Zuſchläge je 25 Pfennige
nur zahlbar ſofern am Apparat angezeigt

a für je angefangene 25 kg Gepäck Gepäck unter 10 kg G
gewicht frei

b für je einen Hund
c für jede dritte und vierte Perſon in der Nacht
d Die Preiſe für Fahrten nach außerhalb ſind in jedem Falle vorBeginn der Fahrt zwiſchen Wagenführer und Fahrgaſt zu vereinbaren

Jedes zweite Kind unter 10 Jahren iſt unentgeltlich zu befördern
Brücken und Chauſſeegeld hat der Fahrgaſt ſelbſt zu zahlen

S 12Strafbeſtimmungen
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizei Verordnungen werben ſo
nach den allgemeinen Strafgeſetzen nicht höhere Strafen verwirkt ſind

zu 30 Mark an deren Stelle im Unvermögensfalle

Geſamt

ſern
mit Geldſtrafe bis
Haft tritt belegt

S 15
Rechtskraft Dieſe Verordnung tritt am 1 Juli 1907 in Kraft
Halle a den 25 Juni 1907

Die PolizeiVerwaltung
Der Erſte Bürgermeiſter Rive

Unterrſent
Prvat Tanzunterich erteilt unge

niert zu e
Zeit Ad Fröbe

erterle
ſam ünencht jed

gewünſcht Zeit ungern cſchnell u ſicher Walze

in 1 2 Stunden
T Ald Krüqer Gr Wallſtr 1

M
erteilt jederzeit ſchnell und KHründlich
Gustav Krüger Lehrer der Tanzkunſt
Ludw Wuchererſtr 77 p Proſp gratis

O0 Kealschuter ſucht geeigneter
Herrn der die Hausarbeiten kor
trolliert Gefl Offerten unter V 19
an die Se ds Bl erbeten

Wer ert Dame bill engl Unterricht
Off unter 29 an die Exp ds Bl

vamelellen e L Wuchererſt 39 p

2 5000 Mark
n geſucht Off9979 an die Expe d10000 Nark

II ſichere Sypothek
hinter Sparkafſſengeld auf Land
grundſtück von Selbſtgeber ſo

unter

ſort oder 1/10 07 geſucht
Offerten unter F 26 an die Exped

dieſes Blattes erbeten
Anſt jq Frau bitt r mm Darl 30 w

Rück z nach Uebereink Sicherh vorh
Off unter S 16 an die Exp ds Bl

Welche Dame leiht jg Herrn ſofort
30 Mart Gefl Offerten unter
N 33 an die Exp ds Bl erb

18000 Mark
als I othek auf Haus grundß ück
in guter Geſchäftslage ſofort gefGefl Off unt i 48 an die Exp ds Bl

34 35 000 Markt

HOpr

G I Hypothek auf ſehr ſolid ge
S bautes Wohnhaus von tüchtigem

Geſchäftsmann und pünktlichem
O Zinsjahler per ſof oder 1/10 07
G geſucht Schönes Etkgrtund

ſtück mit Laden paſſend für jede3 Geſchäftsanlage preiswert zu ver

O kaufen Off unter B P 4621
S an Ragdolk Mosse Halle

10 12 000 Mark
zur I Hypoihek auf neugebautes
Wohnhaus ſofort vder 1/10 geſucht
Gefl Off unter N 53 an die Exp d Bl

gegen Sicherheit auf 4 Monate
Gefl Off unt D 44 an die Exp ds Bl

Verloren
am 12 ds Mts das MittelſtückGräonsternes

Abzugeben gegen Belohnung
Magdeburgerſtraßße 22beim Oberwärter Vogel

5 W mark v arm Dienſt

nd ver Bitte ab n 1G or DelIi acobdſtr GL
Goldenes Kettenarmband am
Montag abend auf dem Bah nhofs
orplatz verloren Gegen Belohnungd ug Gr Ulrichſtr 10 im Laden

3 von Privatier 5 Jeden MittwochDark hen gegen Schuldſchein Schlachtefeſt n 0r
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20 ö k auf guie l Hypoth Jeden Mittwoch 5 ßergnane 0 Radedenl
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denkende um ein Darlehn v 100 M ſehen weiße ſammetweiche Haut
T Umzugsgelegenbeft

Ende dieſer Woche gehen 2 Wagen
leer nach Torgan

nächſte Woche gehen 2 Wagen leer
von VBelleben nach Halle

1 Oktober gehen 2 Wagen leer von
Leipzig nach Halle

u blendend ſchönen Teint a St
50 Pfg bei Helmbold Co

Jn Ammendorf Carl Tröger
und Max Rosse

Frauen
ſofort gehen 3 Wagen leer von e Rat II Hlfe
ggeß en cMkvrerſtr g in allen Angelegenheiten Viele Dank
a here Ha ſchr Hygiene RiederlößnitzHermann Siehting

Einladung Wer leidet an

zum Beitritt in den Organiſierten
Verein d erwerbenden Frauen

en Zuekerkrankheit
Gegenſeitige Förderung in jeder Be Koſtenfreie Nachricht durch

ziehung Hülfskaſſe Apoth Brdmann Hannover
Monatlicher Beitrag 10 Pfg Ein Freytagſtraße 16

ſchreibegeld 20 Pfg

Dresden Winzerſtr 72

urBe Der un 4 n 7Gr T runnepſtr 9 S chimmelſtr 17
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Dachritzſtraße 11
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Anhalterſtr 11
Jeden Mittwoch

Schlachtefeſt
M Vöttiner

Martinſtraße 25
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Soniaehtefest
K Rlehter Volkmann

Jeden Mittwoch abends 8 Uhr
T Jeder4 Sraunes ne er ander Verſammlung Weidenplan 20 Be
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coldechnied Klinz

Gr Ulrichstrasse 4l
59 Rabatt

Himbeersaft

Johannisbeervaft
fich von der Preyge

emptiehlt
ruchtraftpresserei

dtto Thieme
Geiststr 11

Vertrauliche Auskünſte
über Vermögens Familien u
Privatverhältn auf alle Plätze der
Welt werden ſehr gewiſſenhaft erteilt
auch werden Bevbachtungen und
Recherchen aller Art übernommen
Beyrich Greve Halle a S
Jntern Auskunftsbur Fernſpr 2144

Schwache
Männer

sollten keinen Augenblick zögern
sondern sofort Fortisin nehmen
Glänzende Resultatel Sotfortige

Näh Auskunft gratis

W ne eKavalier
S Wirkung2 d K Schünemann Böorlin III

Fricdriehstr 5

r d Se
e

Nehme die Beleidigung gegen Aelt Herr dem Mitteln angeh
Fran Vlseht zurück erktläre ſelbige m Vermögen ohne Anhang findet
als ehrenhafte Frau liebevolle Aufnahme u gute Pflege

Alle Familien Anzeigen
Verlobungs und Vermählungs
Anzeigen Geburts und Todes
Nachrichten Menu Tiſch und
TanzKarten ſowie alle anderen

Druckſachen

liefert in moderner geſchmackvoller Ausführung
bei billigſter Preisſtellung in kürzeſter Lieferfriſt

Buchdruckerei V Rutschbach
Gr Ulrichſtraße 16 Fernruf 312 t

ippspringer
Woertvollste Heilquelle bei
Ralsleiden Asthma ete
Broschüren und Auskünfte

urbrunnen
Lungentuberkulose

vÜÜÖ
gratis durch die 3

Kurbad und Kurbrunnen Gesellschaft Lippspringe

ſel aöfut Soppot
Hotel Metropol

Seestrasso Haus I Ranges Seostrassso
Modernſter Prachtneubau mit jeglichem Komfort

5 Zimmer und Salons Jn Nähe des Kurgartens der See
und der Bäder

Vornehmſtes Wein und Bierreſtaurant mit verd Glasveranda
Eigene Konditorei

Beſ S Hartmannn

len vrfffet

Geſchäftsaufgabe halber

Linoleum

Waehstuehe Tapeten

Hohber Verdienst
durch Einrichtung eines Verſand Ge
ſchäftes ohne beſondere Räume und
Fachkenntniſſe Vertrieb in ganz
Dentſchland Offert m Verhältnis
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Raſhinenſrigen wird angenomm

Wollen Sie Jhre

Strümpfe
gut u billig angeſtrickt haben ſo
gehen Sie nur in Burghardt s
Strumpfstrickerel Gr Braudausſtr l

Mein Geſchäft bleibt von Donnerstag
d 18 bis inkl Dienstag d 23 d M

geſchloſſen
P Wolf Geigenbaner

am Spiegelſtr I u
Jch nehme die gegen den Maurer

Gustav Brode aus Kaltenmark
ausgeſtoßene Beleidigung hierdurch

zurück
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